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1 Textliche Festsetzungen (BauGB und BauNVO) 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1, 4 und 6a BauNVO) 

1.1.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO) 

1.1.1.1 Allgemein zulässig sind Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchli-

che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

1.1.1.2 Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stö-

rende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen. 

1.1.2 Urbane Gebiete (§ 6a BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO) 

1.1.2.1 Allgemein zulässig sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbe-

triebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sons-

tige Gewerbebetriebe sowie Anlagen für Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

1.1.2.2 Ausnahmsweise zulässig sind Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbe-

stimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind, und Tankstellen. 

1.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 Abs. 1 BauNVO) 

1.2.1 Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen (OK Geb.) wird im Allgemeinen Wohngebiet 

mit 10,5m und im Urbanen Gebiet mit 12,5m festgesetzt. Überschreitungen bis zu 1,0m sind 

zulässig, sofern diese insgesamt einen Anteil von 10 % der jeweiligen projizierten Dachflä-

che nicht übersteigen. Der obere Bezugspunkt für die maximal zulässige Gebäudeoberkante 

ist die Oberkante der Dachhaut am höchsten Punkt des Gebäudes und entspricht bei Flach-

dächern der Oberkante Attika des obersten Geschosses. Der untere Bezugspunkt ist das 

mittels Höhenlinien eingetragene bestehende Geländeniveau gemessen am Schnittpunkt 

der jeweiligen Höhenlinien mit dem aufgehenden Mauerwerk. Sofern mehrere Höhenlinien 

geschnitten werden, sind die Werte zu mitteln. Sofern keine Höhenlinien geschnitten werden, 

sind die Werte der jeweils nächstgelegenen Höhenlinien zu mitteln. 

1.3 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 

1.3.1 Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ I) wird in der Plankarte durch Einschrieb in 

der Nutzungsmatrix festgesetzt. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von 

Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 

bis zu 50 vom Hundert überschritten werden (GRZ II).  
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1.4 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 Abs. 1 BauNVO) 

1.4.1 Die Zahl der Vollgeschosse (Z) wird in der Plankarte durch Einschrieb in der Nutzungsmatrix 

festgesetzt.  

1.5 Überbaubare Grundstücksflächen, Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 23, § 12 

und § 14 BauNVO)  

1.5.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind der Planzeichnung zu entnehmen und durch 

Baugrenzen definiert. Stellplätze mit ihren Fahrgassen, Garagen und Carports sowie Neben-

anlagen i.S.d. §14 BauNVO inkl. Hof- und Andienungsflächen, Gehwege sowie Werbeanla-

gen, etc. sind grundsätzlich innerhalb und außerhalb der Baugrenzen zulässig, sofern keine 

anderweitigen Festsetzungen entgegenstehen.  

1.6 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 

11 BauGB) 

1.6.1 Die Verkehrsflächen und die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden in der 

Plankarte zeichnerisch festgesetzt.  

1.7 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und 

Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

1.7.1 Die Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, hier: Regenrückhaltung werden in der 

Plankarte zeichnerisch festgesetzt. Sofern der Retentionsraum unterirdisch (Boxensysteme) 

untergebracht wird, ist ein Nutzung der Oberfläche als Fläche für das Parken von Fahrzeu-

gen bzw. für Stellplätze zulässig. 

1.8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.8.1 Gehwege, Garagen- und Stellplatzzufahrten und Hofflächen sowie Stellplätze sind in was-

serdurchlässiger Bauweise mit einem mittleren Abflussbeiwert von maximal 0,5 (Anteil des 

zu versickernden Niederschlagswassers) zu befestigen, z.B. mit Fugen- oder Porenpflaster, 

soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Belange entgegen-

stehen. 

1.8.2 Die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder 

Vlies) zur Freiflächengestaltung ist unzulässig. Die Anlage von permanent mit Wasser ge-

füllten Teichen, die Verwendung im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen zur 

Rückhaltung von anfallendem Niederschlagswasser oder Abdichtungen von baulichen An-

lagen unterhalb der Geländeoberfläche bleiben hiervon unberührt.  
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1.8.3 Flächige Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen von mehr als 1 m² Fläche 

sind unzulässig, soweit es sich nicht um Wege handelt und sie nicht dem Spritzwasserschutz 

am Gebäude dienen. Dem Spritzwasserschutz dienen Hausumrandungen mit einer Breite 

von bis zu 40 cm oder entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand. 

1.8.4 Zur Außenbeleuchtung sind ausschließlich vollabgeschirmte Leuchten mit einer Farbtempe-

ratur von max. 2200 Kelvin zulässig, die im installierten Zustand nur unterhalb der Horizon-

talen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio = gerichtete Abstrahlung mit Hilfe von Blendkappen 

oder entsprechenden Projektionstechniken). Der Einsatz von Beleuchtungsanlagen mit 

wechselndem oder bewegtem Licht ist unzulässig. Blendwirkungen und Ausleuchtungen be-

nachbarter Bereiche außerhalb des Geltungsbereiches sind unzulässig.  

1.8.5 Hinweis (keine Festsetzung!): Der verbleibende durch den Bebauungsplan verursachte Ein-

griff wird durch anteilige Inanspruchnahme der genehmigten und umgesetzten Ökokon-

tomaßnahme „Am Kesselberg“ in Rotenburg-Schwarzenhasel (ebenfalls Landkreis Hersfeld-

Rotenburg) ausgeglichen.  

1.9 Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden einschließ-

lich Schäden durch Starkregen i.V.m. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 i.V.m. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.9.1 Die mit dem Buchstaben „A“ gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als Feldgehölz zu entwickeln. Bestehende 

Gehölze sind zu erhalten. Innerhalb der Fläche sind auch Entwässerungsmulden zum 

Schutz und Ableitung von Niederschlagswasser zulässig. 

1.9.2 Die mit dem Buchstaben „B“ gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als begrünte Entwässerungsmulde mit Wall 

zum Schutz und Ableitung von Niederschlagswasser zu entwickeln.  

1.10 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

1.10.1 Die in der Plankarte festgesetzten Flächen sind zugunsten der Gemeinde Haunetal bzw. der 

Entsorgungsträger mit Leitungsrechten (hier: Entwässerung) zu sichern.  
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1.11 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 9 

Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

1.11.1 Passiver Schallschutz für schutzbedürftige Räume: Ohne gesonderten Nachweis muss die 

Schalldämmung der Gebäudeaußenbauteile schutzbedürftiger Räume in Abhängigkeit von 

der Raumart und Lage die Anforderungen der folgenden Lärmpegelbereiche (LPB) entspre-

chend der Tabelle 7 der DIN 4109-1:2018-01 erfüllen.  

1.11.2 Für schutzbedürftigen Räume, deren Nutzung zum regelmäßigen Nachtschlaf nicht ausge-

schlossen werden kann (Schlafzimmer, Kinderzimmer) gilt: 

1.11.2.1 Im Urbanen Gebiet: Westlich der gestrichelten Linie (dunkelrot) entlang der B27 in der nach-

stehenden Abbildung: LPB VI. Östlich der gestrichelten Linie (dunkelrot): LPB V. Innerhalb 

der gestichelten Linie (dunkelblau): LPB IV. Für von der Bundesstraße B27 vollständig ab-

gewandte Fassaden kann im gesamten Urbanen Gebiet der LPB IV angesetzt werden. 

1.11.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet: Nordwestlich der gestrichelten Linie (dunkelblau) in der nach-

stehenden Abbildung direkt an der Erschließungsstraße LPB V. Nordwestlich der gestrichel-

ten Linie (violett) LPB IV. Südöstlich der gestrichelten Linie (violett) LPB III. Für von der Bun-

desstraße B27 vollständig abgewandte Fassaden kann im gesamten Allgemeinen Wohnge-

biet der LPB III angesetzt werden. 

1.11.2.3 Für alle Schlafräume im Urbanen Gebiet und im Allgemeinen Wohngebiet sind schallge-

dämmte Belüftungseinrichtungen vorzusehen, die ein Lüften dieser Räume ermöglichen, 

auch ohne das Fenster zu öffnen (wie z. B. ein in den Fensterrahmen oder die Außenwand 

integrierter Schalldämmlüfter). Bei der Berechnung des resultierenden Schalldämm-Maßes 

der Außenbauteile ist die Schalldämmung der Belüftungseinrichtungen im Betriebszustand 

zu berücksichtigen. 
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Abbildung: La, res Nacht 
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1.11.3 Für die sonstigen schutzbedürftigen Räume gilt: 

1.11.3.1 Im Urbanen Gebiet nördlich und westlich der gestrichelten Linie (dunkelblau) in der nachste-

henden Abbildung: LPB V. Südlich und östlich der gestrichelten Linie (dunkelblau): LPB IV. 

Für von der Bundesstraße B27 vollständig abgewandte Fassaden kann im gesamten Urba-

nen Gebiet der LPB IV angesetzt werden. Außenwohnbereiche wie Terrassen, Balkone etc. 

sollten im Urbanen Gebiet möglichst auf der von der B27 abgewandten Seite eingerichtet 

werden oder durch Verglasung gegen den Verkehrslärm geschützt werden. 

1.11.3.2 Im Allgemeinen Wohngebiet nördlich und westlich der gestrichelten Linie (violett) in der nach-

stehenden Abbildung LPB IV. Südlich und östlich der gestrichelten Linie (violett) LPB III. Für 

von der Bundesstraße B27 vollständig abgewandte Fassaden kann im gesamten Allgemei-

nen Wohngebiet der LPB III angesetzt werden. 

 

Abbildung: La, res Tag 
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1.11.4 Das erforderliche resultierende Schalldämm - Maß erf. R’w,res bezieht sich auf die gesamte 

Außenfläche eines Raumes einschließlich Dach. Der Nachweis der Anforderung ist im Ein-

zelfall in Abhängigkeit des Verhältnisses der gesamten Außenfläche eines Raumes zu des-

sen Grundfläche sowie der Flächenanteile der Außenbauteile zu führen. Grundlage für die 

Berechnung ist die DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanfor-

derungen“ in Verbindung mit der DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau – Teil 2: 

Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“. 

1.11.5 Von den Bestimmungen kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn sich für das konkrete 

Objekt aus fassadengenauen Detailberechnungen im Rahmen des Baugenehmigungsver-

fahrens geringere Anforderungen an den baulichen Schallschutz ergeben. 

1.11.6 Von den Bestimmungen kann weiterhin abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt der Er-

stellung der bautechnischen Nachweise neue technische Regeln für den Schallschutz im 

Hochbau als Technische Baubestimmungen eingeführt worden sind und diese Technischen 

Baubestimmungen beachtet werden. 

1.12 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

1.12.1 Die in der Plankarte zur Anpflanzung festgesetzten Bäume (Symbole) sind fachgerecht zu 

pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen (Ar-

tenempfehlungen siehe Artenlisten). Bei Ersatzpflanzungen ist eine Verschiebung der 

Standorte von bis zu 20 m gegenüber den zeichnerisch festgesetzten Standorten zulässig. 

Für Neuanpflanzungen ist ein Mindest-Stammumfang von 8-12 cm vorzusehen. 

1.12.2 Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 10 Grad Neigung von Hauptgebäuden sind ex-

tensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Vegetationstragschicht muss eine Min-

deststärke von 8 cm aufweisen. Die Kombination von Dachbegrünungen mit Solar- und Pho-

tovoltaikanlagen sowie die Ausbildung intensiver Dachbegrünungen oder Retentions-Grün-

dächer ist ausdrücklich zulässig. Aussparungen der Dachbegrünung sind im Bereich not-

wendiger Dachaufbauten wie Lüftungsschächte, Wartungsflächen und -wege, etc. zulässig.  
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2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (Satzung gemäß § 

91 Abs. 1 und 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

2.1 Dachgestaltung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

2.1.1 Zulässig sind Flachdächer sowie geneigte Dächer. Bei geneigten Dächern ab 10 Grad sind 

zur Dacheindeckung nicht glänzende Materialien in den Farbtönen rot, braun, grau, matt-

silber (mattglänzend), anthrazit sowie dauerhafte Begrünungen zulässig. Dies gilt nicht für 

Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie (Solarthermie und Photovoltaik-Anlagen). Unter-

geordnete Dachaufbauten (z.B. Schornsteine, Fahrstuhlschächte, Treppenräume, Lüftungs-

anlagen, Antennen, Einhausungen von Wärmepumpen, etc.) müssen einen Abstand von 

1,50 m gegenüber der Außenwand des darunterliegenden Geschosses einhalten. Ausge-

nommen von dieser Festsetzung sind Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie. 

2.2 Staffelgeschosse (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

2.2.1 Für das Allgemeine Wohngebiet gilt: Staffelgeschosse sind gegenüber der Außenwand des 

darunter liegenden Geschosses talseitig um mind. 1,5 m zurückzusetzen. 

2.3 Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

2.3.1 Bewegliche Werbeanlagen sowie Werbe- und Beleuchtungsanlagen mit bewegtem oder 

wechselndem Licht (z.B. Light-Boards, Videowände, Skybeamer, etc.) sind unzulässig. Licht 

darf auch zu Werbezwecken nicht an angestrahlten Werbeflächen vorbeigelenkt werden. Zur 

Vermeidung sind Scheinwerfer mit gerichteter Abstrahlung, Blendkappen oder entspre-

chende Projektionstechniken einzusetzen.  

2.4 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

2.4.1 Zulässig sind ausschließlich offene Einfriedungen wie z.B. Drahtgeflecht, Stabgitter, Holz-

zäune oder Streckmetall in Verbindung mit Laubstrauchhecken. Mauersockel sind - mit Aus-

nahme von Stützmauern - unzulässig. Die Einfriedungen sind mit standortgerechten 

Laubsträuchern zu bepflanzen oder mit Kletterpflanzen zu beranken. Geschlossene oder 

blickdichte Einfriedungen und Zäune aus Kunststoff (mit Kunststoffen durchflochtene Metall-

gitter, usw.) sind unzulässig. Hinweis: Garagen, Wände und ähnliche Wände von Hochbau-

ten gelten nicht als Einfriedung im Sinne der Festsetzung. 

2.5 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sind gegen eine allgemeine Einsicht abzu-

schirmen und entweder in Bauteile einzufügen oder einzubeziehen, mit Laubhecken zu um-

pflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu umgeben. 
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2.6 Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als naturnahe Grün- und Gartenfläche zu ge-

stalten. Mind. 30 % der nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit einheimischen, stand-

ortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen (siehe Artenempfehlun-

gen). Es gelten 1 Baum 25 m² oder 1 Strauch 5 m². Die nach den bauplanungsrechtlichen 

Festsetzungen vorzunehmenden Anpflanzungen können zur Anrechnung gebracht werden. 

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

3.1 DIN-Normen und Regelwerke 

3.1.1 Sofern in den Festsetzungen keine anderen Datenquellen genannt sind, können alle aufge-

führten DIN-Normen und Regelwerke in der Verwaltung der Marktgemeinde Haunetal wäh-

rend der allgemeinen Dienststunden oder nach telefonischer Vereinbarung von jedermann 

eingesehen werden. 

3.2 Stellplatzsatzung 

Auf die Satzung über die Stellplatzpflicht sowie die Gestaltung, Größe und Zahl der Stell-

plätze oder Garagen, Abstellplätze für Fahrräder und die Ablösung der Stellplätze für Kraft-

fahrzeuge der Marktgemeinde Haunetal in der jeweils rechtsgültigen Fassung wird hinge-

wiesen. 

3.3 Bodendenkmäler 

3.3.1 Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmal-

pflege Hessen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 

anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 

im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhal-

tung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG). 

3.4 Verwertung von Niederschlagswasser 

3.4.1 Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt 

oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Ge-

wässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-

rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

3.4.2 Gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von 

der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesund-

heitliche Belange nicht entgegenstehen. 
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3.5 Altlasten, Bodenschutz und Kampfmittel 

3.5.1 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 

Auffälligkeiten zu achten. Der Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung ist umge-

hend der zuständigen Behörde mitzuteilen.  

3.5.2 Nach § 202 BauGB ist „Mutterboden, der bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen 

sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in 

nutzbarem Zustand zu halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen“. Es wird 

auf das Informationsblatt des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz hingewiesen: Boden – mehr als Baugrund, Bodenschutz für 

Bauausführende. Die DIN 19731, DIN 18915 und DIN 19639 sind bei der Bauausführung zu 

beachten und einzuhalten 

3.6 Allgemeine Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise 

3.6.1 Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) 

aus artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum not-

wendig werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch ei-

nen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

3.6.2 Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten sind gemäß § 37 Abs. 

3 HeNatG großflächige Glasfassaden zu vermeiden. Dort wo sie unvermeidbar sind, ist die 

Durchsichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flächiges Aufbringen von 

Markierungen (Punktraster, Streifen) so zu reduzieren, dass ein Vogelschlag vermieden 

wird. Zur Verringerung der Spiegelwirkung sollte eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad 

von maximal 15 % verwendet werden. 

3.7 Spezielle artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise 

3.7.1 Vermeidungsmaßnahmen Zauneidechse: Zur Verhinderung einer Einwanderung von Zau-

neidechsen ist das Baufenster durch eine temporäre und überkletterungssichere Einwande-

rungsbarriere (Reptilienzaun) zu sichern. 

3.8 Bündnis „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ 

3.8.1 Die Marktgemeinde Haunetal ist Mitglied im Bündnis „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ 

und als solche in der Verantwortung für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Kli-

mawandels. Aus diesem Grund wird dringend empfohlen, die Gebäudedächer mit Photovol-

taikanlagen und/oder solarthermischen Anlagen auszurüsten sowie Brauchwasserzisternen 

zu bauen. 
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3.9 Pflanzlisten (Artenauswahl- und empfehlungen) 

Artenliste 1 (Bäume): 

Acer campestre – Feldahorn    Obstbäume: 

Acer platanoides – Spitzahorn    Malus domestica – Apfel 

Acer pseudoplatanus – Bergahorn   Prunus avium – Kulturkirsche 

Carpinus betulus – Hainbuche    Prunus cerasus – Sauerkirsche 

Prunus avium – Vogelkirsche    Prunus div. spec. – Kirsche, Pflaume 

Prunus padus – Traubenkirsche    Pyrus communis – Birne 

Quercus petraea – Traubeneiche  Pyrus pyraster – Wildbirne 

Quercus robur – Stieleiche 

Sorbus aria/intermedia – Mehlbeere 

Sorbus aucuparia – Eberesche 

Tilia cordata – Winterlinde 

Tilia platyphyllos – Sommerlinde 

Artenliste 2 (Straßenbäume): 

Acer campestre – Feldahorn    Fraxinus excelsior ‚Globosa‘ – Kugelesche 

Acer campestre ‚Elsrijk‘ – Feldahorn  Malus tschonoskii – Wollapfel 

Acer platanoides ‚Cleveland‘ – Kegelf. Ahorn Ostrya carpinifolia – Hopfenbuche 

Acer platanoides ‚Columnare‘ – Säulenf. Ahorn  Prunus padus ‘Schloss Tiefurt’ – Traubenkirsche 

Acer platanoides ‚Globosum‘ – Kugelspitzahorn  Prunus x schmittii – Zierkirsche 

Acer platanoides ‚Olmsted‘ – Spitzahorn  Sorbus aria ‚Magnifica‘ – Mehlbeere 

Alnus x spaethii – Purpurerle   Sorbus intermedia ‚Brouwers‘ – Schw. Mehlbeere 

Amelanchier arborea ‚Robin Hill‘ – Felsenbirne Sorbus x thur. ‚Fastigiata‘ – Säulen-Mehlbeere 

Artenliste 3 (Sträucher): 

Amelanchier ovalis – Gemeine Felsenbirne  Malus sylvestris – Wildapfel 

Buxus sempervirens – Buchsbaum   Rhamnus cathartica – Kreuzdorn 

Cornus sanguinea – Roter Hartriegel   Ribes div. spec. – Beerensträucher 

Corylus avellana – Hasel    Rosa canina – Hundsrose 

Euonimus europaeus – Pfaffenhütchen  Salix caprea – Salweide 

Frangula alnus – Faulbaum   Salix purpurea – Purpurweide 

Genista tinctoria – Färberginster   Sambucus nigra – Schwarzer Holunder 

Ligustrum vulgare – Liguster   Viburnum lantana – Wolliger Schneeball 

Lonicera xylosteum – Heckenkirsche  Viburnum opulus – Gemeiner Schneeball 

Lonicera caerulea – Heckenkirsche 

 

 

 

 

 

 



Textliche Festsetzungen, Bebauungsplan „Östlich der Bundesstraße 27“   

Entwurf - Planstand: 17.09.2025 13 

Artenliste 4 (Ziersträucher und Kleinbäume): 

Amelanchier div. spec. – Felsenbirne   Lonicera caprifolium – Gartengeißblatt 

Calluna vulgaris – Heidekraut    Lonicera nigra – Heckenkirsche 

Chaenomeles div. spec. – Zierquitte   Lonicera periclymenum – Waldgeißblatt 

Cornus florida – Blumenhartriegel   Magnolia div. spec. – Magnolie 

Cornus mas – Kornelkirsche    Malus div. spec. – Zierapfel 

Deutzia div. spec. – Deutzie    Philadelphus div. spec. – Falscher Jasmin 

Forsythia x intermedia – Forsythie   Rosa div. spec. – Rosen 

Hamamelis mollis – Zaubernuss   Spiraea div. spec. – Spiere 

Hydrangea macrophylla – Hortensie   Weigela div. spec. – Weigelia 

Artenliste 5 (Kletterpflanzen): 

Aristolochia macrophylla – Pfeifenwinde   Lonicera spec. – Heckenkirsche 

Clematis vitalba – Wald-Rebe    Parthenocissus tricusp. – Wilder Wein 

Hedera helix – Efeu     Polygonum aubertii – Knöterich 

Hydrangea petiolaris – Kletter-Hortensie  Wisteria sinensis – Blauregen 

3.9.1 Hinweis: Das zunehmende Vorkommen von Insekten- und Pilzerkrankungen (z.B. Eichen-

prozessionsspinner, Rußrindenkrankheit) bei Eichen- und Ahornarten sollte bei der Arten-

auswahl im Zuge des Vollzugs des Bebauungsplanes berücksichtigt werden. 

3.9.2 Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird 

verwiesen. 

 


